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Selbständigkeit im SGB II 

 

 

Vorwort 

Die Überwindung der Hilfebedürftigkeit ist ein 

wesentliches Ziel des Zweiten Buches Sozial-

gesetzbuch (SGB II). Arbeitsuchende in der 

Grundsicherung sollen in die Lage versetzt 

werden, ihren Lebensunterhalt – und den der 

Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsge-

meinschaft leben – aus eigenen Mitteln und 

Kräften zu bestreiten. Meistens geschieht dies 

durch die Aufnahme einer sozialversiche-

rungspflichtigen Teil- oder Vollzeitbeschäfti-

gung. Jenseits dieses Regelfalls gibt es jedoch 

auch die Möglichkeit, durch selbständige Er-

werbstätigkeit die Hilfebedürftigkeit zu been-

den. 

 

In den letzten Jahren hat die Selbständigkeit 

als alternative Form des Erwerbs des Lebens-

unterhalts an Bedeutung gewonnen. Auch 

Hilfebedürftige in der Grundsicherung sehen 

den Weg der Selbständigkeit als Chance, ihre 

Lebenssituation zu verbessern. Die Bundes-

agentur für Arbeit hilft dabei. Unsere Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter stehen arbeitsuchen-

den Hilfeempfängern beratend und mit Hilfe 

des Einstiegsgeldes finanziell unterstützend 

zur Seite, um eine eigene Existenz zu grün-

den. 

 

Natürlich ist klar, dass die Geschäftsidee trag-

fähig sein muss. Die Selbständigkeit muss eine 

realistische Option sein, den Hilfebezug und 

die Abhängigkeit von Sozialleistungen in ab-

sehbarer Zeit und dauerhaft zu beenden. Fal-

sche Hoffnungen in nicht zukunftsfähige Kon-

zepte und Ideen helfen niemanden, am we-

nigsten den Arbeitsuchenden selbst. Die Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesagen-

tur für Arbeit begleiten die neuen Selbständi-

gen eine Zeit lang mit Rat und Tat, bis sich 

diese am Markt etabliert haben. Eine enge 

Kooperation mit Handwerks- und Handels-

kammern sowie mit anderen Experten in den 

relevanten Märkten spielt dabei eine wichtige 

Rolle.  

 
Die Broschüre „Selbständigkeit im SGB II“ gibt 

einen Überblick über den Umfang der Selb-

ständigkeit in der Grundsicherung und über die 

Hilfen, welche die Bundesagentur für Arbeit 

jungen Existenzgründern geben kann. 

 

Viele interessante Erkenntnisse beim Lesen 

wünscht Ihnen 

 

 

 

Heinrich Alt  

Vorstand Grundsicherung 
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Das Wichtigste in Kürze  

 

• Ziel des SGB II ist es, die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zu stärken 

und dazu beizutragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung 

aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. 

 

• Die Grundsicherungsstellen kooperieren u.a. mit Kammern und berufsspezifischen Verbän-

den, kommunalen Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Gründerzentren, von der KfW Mit-

telstandsbank zertifizierten Gründungsberatern und Partnern der Mikrofinanzierung. 

 

• Bei der Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit handelt es sich grundsätzlich um eine freiwil-

lige Entscheidung. 

 

• Ende 2008 sind gut 112.000 Personen, die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchen-

de bezogen haben, einer selbständigen Tätigkeit nachgegangen. 

 

• Die Zahl der selbständigen Hilfebedürftigen ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestie-

gen. 

 

• Knapp 56 Prozent der selbständig tätigen Hilfebedürftigen verdienen mit ihrer selbständigen 

Tätigkeit weniger als 400€ pro Monat. 

 

• Knapp ein Viertel aller selbständigen Hilfebedürftigen verdienen durch ihre Tätigkeit mehr als 

800€ pro Monat. 

 

• Im Dezember 2008 wurden 12.800 Existenzgründer von einem Träger der Grundsicherung 

gefördert. 
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1. Perspektive Selbständigkeit 

Die Entwicklung der Bestandszahlen Selb-

ständiger im Rechtskreis SGB II seit Inkrafttre-

ten der Grundsicherung hat gezeigt: Zuneh-

mend beantragen auch selbständig Erwerbstä-

tige Leistungen nach dem SGB II.  

 

Die Grundsicherungsstellen betreuen sowohl 

Personen, die an einer Gründung interessiert 

sind, als auch bereits selbständige Hilfebedürf-

tige, bei denen die Tragfähigkeit der Unter-

nehmung bzw. der Freiberuflichkeit in Frage 

steht.  

Die Beratung und Betreuung Selbständiger 

stellt die Integrationsarbeit im Rechtskreis 

SGB II vor neue Herausforderungen. 

 

Ziel des SGB II ist es, die Eigenverantwortung 

von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zu stärken 

und dazu beizutragen, dass sie ihren Lebens-

unterhalt unabhängig von der Grundsicherung 

aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten 

können. Hilfebedürftigkeit und die Abhängigkeit 

von Sozialleistungen sollen beendet oder re-

duziert werden. Bei Selbständigen kann dies 

u. a. durch  

• eine Erhöhung des Einkommens aus 

selbständiger Tätigkeit oder 

• Erzielen von Einkommen aus abhän-

giger Beschäftigung erreicht werden. 

Exkurs: Gründercoaching 

Das "Gründercoaching Deutschland", ein Förderprogramm 

des Bundes und der KfW Mittelstandsbank, kann seit dem 

1.11.2007 in Anspruch genommen werden. Über das 

Programm können junge Unternehmen bis zum fünften 

Jahr nach ihrer Gründung einen Zuschuss von bis zu 

4.500 Euro für Kosten einer Unternehmensberatung erhal-

ten. Förderfähig sind Coaching und Beratung zu wirtschaft-

lichen, finanziellen und organisatorischen Fragen eines 

Unternehmens wie z.B. Marketing oder Buchhaltung. Der 

anteilige Zuschuss zu den Beratungskosten beträgt in den 

neuen Bundesländern 75 Prozent und in den alten Bun-

desländern und Berlin 50 Prozent von maximal 800 Euro 

förderfähigem Tageshonorar eines Beraters. 

 

2. Spezifische Herausforderungen 

der Integrationsarbeit im SGB II 

Um adäquat auf die Fragen und Herausforde-

rungen bei Selbständigkeit und Exis-

tenzgründung von Menschen im SGB II einge-

hen zu können, werden die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der BA sensibilisiert und quali-

fiziert. In vielen Grundsicherungsstellen sind 

spezielle Fachkräfte für den Personenkreis 

Gründer/Selbständige zuständig. Diese besit-

zen das aufbau- und ablauforganisatorische 

Wissen zum Thema Selbständigkeit und bauen 

ein entsprechendes Netzwerk auf. Die Experti-

se dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird 

durch ein Informations- und Schulungsangebot 

sowie durch Möglichkeiten zum fachlichen 

Austausch unterstützt. 

Die Herausforderungen der Beratung von 

Gründungsinteressierten und Selbständigen im 

SGB II bestehen u. a. darin, 

• die Eignung von Gründungsinteres-

sierten für den Schritt in die Selbstän-

digkeit festzustellen, 

• die Tragfähigkeit von Gründungsvor-

haben bzw. bestehenden Unterneh-

mungen beurteilen zu lassen, 

• Gründer und Selbständige in ihrer 

Qualifizierung und Entwicklung zum 

Unternehmer/ zur Unternehmerin zu 

unterstützen und die potenzielle Trag-

fähigkeit von Gründungsvorhaben 

bzw. das Einkommen aus bestehen-

den Unternehmungen zu steigern, 

• ggf. bei der Organisation von An-

schub- bzw. Überbrückungsfinanzie-

rungen zu unterstützen, 

• bei nicht tragfähigen Unternehmungen 

gemeinsam mit dem Gründungswilli-

gen Alternativen zu erwägen und 

• soweit vorhanden die Beschäftigungs-

situation (mithelfender) Familienange-

höriger und Angestellter bestehender 

Unternehmungen zu berücksichtigen. 
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Netzwerke 

Die Zusammenarbeit der Grundsicherungsstel-

le mit externen Partnern erfordert gegenseiti-

ges Vertrauen und Transparenz; für die Durch-

führung der Profiling- und Qualifizierungsver-

fahren hat sich eine enge Vernetzung als 

günstig erwiesen. Das Profiling ist ein gut auf-

genommenes neues Dienstleistungsangebot 

der BA gegenüber den Ratsuchenden, mit 

dessen Hilfe die Stärken, Schwächen und vor 

allem mögliche Potenziale erkannt und somit 

besser gefördert werden können. 

Die Grundsicherungsstellen kooperieren u.a. 

mit Kammern und berufsspezifischen Verbän-

den, kommunalen Wirtschaftsförderungsge-

sellschaften, Gründerzentren, von der KfW 

Mittelstandsbank zertifizierten Gründungsbera-

tern und Partnern der Mikrofinanzierung. Ide-

alerweise werden Kooperationen mit Dritten 

zwischen Grundsicherungsstelle und Agentur 

für Arbeit abgestimmt und der Arbeitgeberser-

vice zur Personalrekrutierung für Neugründun-

gen eingeschaltet. Erkenntnisse aus der Be-

gleitforschung zum SGB II und Ergebnisse der 

Gründungsforschung fließen in die Weiterent-

wicklung der Konzepte und Praxisansätze in 

den Grundsicherungsstellen ein. 

 

Prozesse 

Interne Prozesstandards unterstützen die 

Gründungsberatung und Betreuung Selbstän-

diger. Zur Einkommensberechnung und Ver-

meidung von Leistungsmissbrauch spezialisie-

ren sich Fachkräfte in der Leistungssachbear-

beitung. Optimale Prozesse in der Gründungs-

beratung und Betreuung Selbständiger zielen 

gleichzeitig  

• auf eine Identifizierung geeigneter 

Gründer- bzw. Unternehmerpersön-

lichkeiten ab, 

• auf Qualifizierung und  

• auf eine Weiterentwicklung des Grün-

dungsvorhabens bzw. Unternehmens-

konzeptes. 

Die Eingliederungsvereinbarung gemäß § 15 

SGB II ist zentrales Steuerungselement im 

Umgang mit Gründungsinteressierten und 

Selbständigen im SGB II. In die Eingliede-

rungsvereinbarung werden Förderleistungen 

der BA wie auch die seitens der Kundinnen 

und Kunden erwarteten Bemühungen aufge-

nommen und zeitlich konkretisiert.   

Bei der Aufnahme einer selbständigen Tätig-

keit handelt es sich grundsätzlich um eine 

freiwillige Entscheidung. Erfolgreiche Grün-

dungsergebnisse im SGB II resultieren unter 

anderem aus der Qualifizierung derjenigen 

Personen, die eine tragfähige Geschäftsidee 

haben, denen es aber eventuell noch an grün-

dungsspezifischem Wissen mangelt.  

Ist aus Coachingprozessen oder Tragfähig-

keitsgutachten ersichtlich, dass bei bestehen-

der Selbständigkeit innerhalb eines absehba-

ren Zeitraums eine Einkommensverbesserung 

erwartbar ist, wird die Optimierung der Unter-

nehmung unterstützt. Dies erfolgt z.B. durch 

Unternehmensberatung oder Qualifzierungs-

maßnahmen. Eine Perspektivenänderung hin-

gegen ist bei denjenigen Kundinnen und Kun-

den erforderlich, deren Hilfebedürftigkeit in der 

Selbständigkeit prognostisch weiterbestehen 

wird und die eine Alternative in einer besser 

bezahlten abhängigen Beschäftigung haben.  

Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob der Hil-

febedarf stärker durch Aufnahme einer abhän-

gigen Beschäftigung oder durch Fortführung 

der selbständigen Tätigkeit reduziert werden 

kann. Um dies beurteilen zu können, werden 

die Ergebnisse des Profilings und des Coa-

chings herangezogen. Zusätzlich lassen sich 

genauere Anhaltspunkte gewinnen, wenn be-

reits während der Weiterführung der Selbstän-

digkeit mit dem Kunden Bewerbungsbemü-

hungen verabredet werden. 
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3. Einkommen aus Selbständigkeit – 

Verteilung der Einkommensberei-

che/Struktur  

Ende 2008 sind gut 112.000 Personen, die 

Leistungen der Grundsicherung bezogen ha-

ben, einer selbständigen Tätigkeit nachgegan-

gen. Dies waren 8,5 Prozent aller erwerbstäti-

gen Hilfebedürftigen, die einer Erwerbstätigkeit 

nachgingen (im Dezember 2008 knapp 1,3 

Millionen). Damit hat sich die Zahl der Selb-

ständigen im Rechtskreis des SGB II in den 

letzten zwei Jahren gut verdoppelt. Dieser 

Trend hat sich auch Anfang 2009 fortgesetzt. 

Die Zahl der selbständigen  Hilfebedürftigen 

stieg auf 114.000 an und machte somit 

8,8 Prozent aller erwerbstätigen Hilfebedürfti-

gen aus. 

 

Die Abbildung verdeutlicht, dass die Zahl der 

selbständigen Hilfebedürftigen in den letzten 

Jahren kontinuierlich angestiegen ist. Es 

scheint weder ein saisonales Muster in der 

Entwicklung der Selbständigkeit im SGB II 

noch ein größeren Einfluss der konjunkturellen 

Entwicklung zu geben. Die Abwesenheit eines 

Saisonmusters lässt sich dadurch erklären, 

dass Selbständigkeit auf Dauer angelegt ist 

und üblicherweise so etwas wie eine Saison-

selbständigkeit nicht existiert. Zwar mag das 

Einkommen des Selbständigen im Jahresver-

lauf schwanken, seinen Status als Selbständi-

ger wird er deswegen nicht unmittelbar aufge-

ben. Fraglich ist auch, ob kurzfristige Auftrags-

schwankungen - mit eventuell längerfristigen 

Zahlungseingängen - unmittelbar zur Beendi-

gung der Hilfebedürftigkeit führen. Abhängige 

Beschäftigungsverhältnisse existieren hinge-

gen auch in Form von Saisonstellen, z.B. in 

der Hotel- und Gaststättenbranche oder in der 

Landwirtschaft. 

Abbildung 1 

Zahl der selbständigen Hilfebedürftigen wächst stetig

JanDezNovOktSepAugJulJunMaiAprMarFebJanDezNovOktSepAugJulJunMaiAprMrzFebJan

2007 2008 2009

44%

56%

50%

23%

20%

25%

27%

23%

32%

114.244

88.829

56.250

Einkommensstruktur der selbständigen Hilfebedürftigen
In Prozent und absoluten Zahlen
Deutschland
Berichtsjahr 2007 - 2009 

Selbständige Hilfebezieher mit 
Einkommen unter 400€

Selbständige Hilfebezieher mit 
Einkommen über 400€ und 
unter 800€

Selbständige Hilfebezieher mit 
Einkommen über 800€

Selbständige Hilfebezieher
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Knapp 56 Prozent der selbständig tätigen Hil-

febedürftigen verdienen mit ihrer selbständigen 

Tätigkeit weniger als 400€ pro Monat. Es ist 

nicht auszuschließen, dass es sich bei dieser 

Personengruppe auch um Selbständige han-

delt, die aufgrund von Auftragsmangel oder der 

schlechten wirtschaftlichen Situation nur vorü-

bergehend auf Hilfe im Rahmen des SGB II 

angewiesen sind. Eine andere Gruppe dürften 

Existenzgründer sein, die sich gerade in der 

Aufbauphase ihrer Selbständigkeit befinden. 

Sie könnten z.B. einen noch zu kleinen Kun-

denstamm haben,  um ihren Lebensunterhalt 

alleine durch ihre Arbeit ohne Unterstützung 

aus dem SGB II bestreiten zu können. 

 

Knapp ein Viertel aller selbständigen Hilfebe-

dürftigen verdienen durch ihre Tätigkeit mehr 

als 800€ pro Monat. Ihr Anteil an allen Selb-

ständigen im Rechtskreis des SGB II ist seit 

Ende 2007 gesunken von gut 27 Prozent auf 

gut 23 Prozent, während die absolute Zahl der 

Selbständigen mit einem Einkommen über 

800€ binnen Jahresfrist von knapp 24.000 auf 

knapp 27.000 gestiegen ist. Der sinkende An-

teil der besser verdienenden Selbständigen an 

allen Selbständigen im SGB II ist folglich ledig-

lich dem überproportionalen Anstieg der gering 

verdienenden Selbständigen geschuldet. 

 

Unter den Selbständigen im SGB II finden sich 

im Vergleich zur Gesamtheit aller Hilfebezieher 

häufiger Personen, die mit einem Partner zu-

sammenleben und Kinder haben oder alleine 

leben. Alleinerziehende sind unterrepräsen-

tiert. Dies könnte auf die besondere Heraus-

forderung, Selbständigkeit und Familie in Ein-

klang zu bringen, zurückzuführen sein. Seit 

Ende 2007 ist jedoch vor allem die Selbstän-

digkeit von Alleinstehenden stark angestiegen, 

von gut 30.000 Ende 2007 auf fast 44.000 

Ende 2008. Der Anstieg bei den Alleinstehen-

den fand vor allem im Bereich der Einkommen 

aus Selbständigkeit unter 400€ pro Monat 

Abbildung 2 

Alleinstehende und Paare mit Kindern machen die 
Basis der Selbständigen im SGB II aus
Struktur der BGs mit Einkommen aus Selbständigkeit
Absolute Zahlen und Anteile
Deutschland
Berichtsmonat: Dezember 2007 und Dezember 2008

Paare mit Kindern

Paare ohne Kinder

Alleinerziehende BG

Single-BG

sonstige 
Bedarfsgemeinschaften

29.863

16.662

8.920

30.246

1.526

87.217
1,7%

34,7%

10,2%

19,1%

34,2%
Paare mit Kindern

Paare ohne Kinder

Alleinerziehende BG

Single-BG

30,5 %     
34.218

17,6 %     
19.709

11,0%     
12.369

39,0 %     
43.782

112.256 

1,9 %      
2.178

sonstige 
Bedarfsgemeinschaften

Dezember 2007 Dezember 2008
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statt. Diesem Personenkreis gelingt es zur Zeit 

offensichtlich, den Umfang ihres Hilfebezugs 

mit Hilfe einer selbständigen Tätigkeit zu min-

dern, jedoch noch nicht vollständig von den 

Einkünften ihres Geschäftes zu leben. 

 

Unter den selbständigen Hilfeempfängern mit 

Einkommen über 800€ finden sich besonders 

häufig Personen, die mit einem Partner und 

Kindern zusammenleben. Der Anteil dieser 

Gruppe beträgt gut 35 Prozent, während der 

Anteil bei den Alleinstehenden nur bei knapp 

16 Prozent liegt. 

 

Werden die sozialen und beruflichen Struktu-

ren der Selbständigen im SGB II betrachtet, 

fällt auf, dass es mehr selbständige Männer als 

Frauen gibt. Es kann vermutet werden, dass 

dies der weiter verbreiteten Selbständigkeit in 

baunahen Handwerksberufen und der Über-

zahl an Männern in diesem Bereich geschuldet 

ist. Nicht verwunderlich ist die altersmäßige 

Verteilung der Selbständigen. Die 25 bis 50 

Jährigen sind häufig unter den selbständigen 

Hilfebedürftigen anzutreffen. Die Selbständig-

keit als Option bietet sich vor allem Menschen 

mit guter Ausbildung und einer gewissen Be-

rufserfahrung. Auf der anderen Seite werden 

die für eine Selbständigkeit häufig notwendi-

gen Investitionen nur getätigt, wenn sich die 

Perspektive einer längerfristigen Selbständig-

keit ergibt, in der sich die Investitionen amorti-

sieren können. Daher kann angekommen wer-

den, dass die Existenzgründung ein eher sel-

tenes Phänomen unter älteren Personen ist. 

Es ist zudem davon auszugehen, dass die gut 

27.000 Selbständigen im SGB II zwischen 50 

und 65 Jahren Selbständige sind, die schon 

länger selbständig und nur vorübergehend in 

den Leistungsbezug im SGB II gekommen 

sind. 

 

Von den 1,3 Millionen Hilfebedürftigen, die im 

Januar 2009 erwerbstätig waren, waren 

472.400 oder gut 36 Prozent arbeitslos gemel-

det. Der Großteil davon – 96 Prozent – ging 

einer abhängigen Beschäftigung nach. Ledig-

lich 22.000 Personen waren als selbständige 

Hilfebedürftige neben ihrer Selbständigkeit 

arbeitslos gemeldet. Bei dieser Gruppe handelt 

es sich vermutlich um Personen, die tenden-

ziell eher sporadisch, jedenfalls aber weniger 

als 15 Stunden in der Woche ihrer selbständi-

gen Tätigkeit nachgingen. Sie haben anschei-

nend  neben ihrer Selbständigkeit eine sozial-

versicherungspflichtige Beschäftigung als Per-

spektive erkannt und waren entsprechend 

arbeitsuchend.1 

 

4. Förderung durch Einstiegsgeld 

und Leistungen zur Eingliederung 

Mit Hilfe des Einstiegsgeldes soll für Personen 

im SGB II ein Anreiz geschaffen werden, um 

entweder eine sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigung aufzunehmen oder den Schritt 

in die Selbständigkeit zu wagen. Im Dezember 

2008 wurden 12.800 Existenzgründer geför-

dert. Dies waren 4.500 Personen oder fast 

26 Prozent weniger als im Dezember des Vor-

jahres.  

 

Nach aktuellen Daten im April 2009 werden 

noch 9.500 Personen in ihrer Selbständigkeit 

mit dem Einstiegsgeld gefördert. Der Trend der 

Förderung von Selbständigkeit im SGB II mit 

dem Instrument Einstiegsgeld ist klar rückläu-

fig. Dagegen nimmt die Zahl der selbständigen 

Hilfebedürftigen weiter zu.  

 

Die Struktur der Geförderten entspricht den 

Strukturen aller Selbständigen in der Grundsi-

cherung. Knapp 62 Prozent aller durch das 

Einstiegsgeld Geförderten sind Männer. Gut 67 

Prozent aller Geförderten waren im Dezember 

2008 zwischen 30 und 50 Jahren alt. Im glei-

chen Monat wurden lediglich 80 Existenzgrün-

                                                      
1 Personen mit zu berücksichtigendem Einkommen aus selbständiger 

Tätigkeit sind zu einem bestimmten Teil überzeichnet, da die Erfas-

sung von Einkommen aus selbständiger Tätigkeit im operativen Ver-

fahren als Umgehungslösung für die operative Handhabung bestimm-

ter Fallkonstellationen genutzt werden muss. 
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der, die über 60 Jahre alt waren, gefördert. 

Auffällig ist der relativ große Anteil von Män-

nern an den geförderten Selbständigkeiten von 

Ausländern. Unter den Ausländern stellen 

Männer über 70 Prozent aller geförderten 

selbständigen Hilfeempfänger. 

 

Mit Hilfe des Einstiegsgeldes nach § 16 b SGB II soll 

arbeitslosen Hilfebedürftigen geholfen werden die Hilfebe-

dürftigkeit künftig zu überwinden. Beim Einstiegsgeld 

handelt es sich um eine Ermessensleistung ohne Rechts-

anspruch, die als anrechnungsfreier Zuschuss gewährt 

werden kann. Entscheidungsrelevant ist dabei, ob die 

Gewährung des Einstiegsgeldes zur Eingliederung in den 

Arbeitsmarkt erforderlich ist. Bei der Berechnung der 

Förderhöhe soll die vorherige Dauer der Arbeitslosigkeit  

und die Größe der Bedarfsgemeinschaft, in der der er-

werbsfähige Hilfebedürftige lebt, berücksichtigt werden. 

Die Förderdauer beträgt höchstens 24 Monate.  

Weitere Möglichkeiten der Unterstützung von 

Existenzgründern 

 

Mit dem Gesetz zur Neuausrichtung der ar-

beitsmarktpolitischen Instrumente wurde unter 

anderem das Leistungsportfolio für Existenz-

gründer und Selbständige erweitert. Seit 

01.01.2009 können erwerbsfähige Hilfebedürf-

tige, die eine selbständige, hauptberufliche 

Tätigkeit aufnehmen oder ausüben, mit Leis-

tungen zur Eingliederung nach § 16 c SGB II 

gefördert werden. Ziel dieser Förderung ist es, 

eine ausreichende wirtschaftliche Tragfähigkeit 

der Selbständigkeit zu erreichen und somit die 

Hilfebedürftigkeit dauerhaft zu beenden oder 

zu verringern. Personen, die auf der Grundlage 

des SGB II eine Selbständigkeit aufbauen,  

verfügen in der Regel über geringe finanzielle 

Rücklagen. Oftmals wird durch diese einge-

schränkte Investitionskraft die Umsetzung 

einer tragfähigen Geschäftsidee verhindert. Mit 

Darlehen und Zuschüssen für sächliche Be-

Abbildung 3 

30- bis 50-Jährige sind die am st
Altersgruppe

E

ärksten geförderte 

SG bei selbständiger Erwerbstätigkeit
in Tausend

Deutschland
Berichtsjahr 

Apr 2009

unter 20

20 bis unter 30 Jahre

30 bis unter 40 Jahre

40 bis unter 50 Jahre

50 bis unter 60 Jahre

60 bis unter 65 Jahre

18

1.807

3.387

3.003

1.219

65
9.499

Dez 2008Dez 2007

47 27

3.435
2.439

4.678

6.271

3.980

5.303
1.634

2.133

80

107

12.838

17.296

 11



 

Selbständigkeit im SGB II 

 

 

triebsmittel, die für die Aufnahme, Fortführung 

oder den Erhalt der  selbständigen Tätigkeit 

notwendig sind, können Hilfebedürftige unter-

stützt werden.   

 

Selbständigen Hilfebedürftigen, die bereits seit 

längerem selbständig tätig sind, wird in der 

Regel ein Förderungszeitraum von 12 Monaten 

gewährt. Da Existenzgründungen aus der Ar-

beitslosigkeit im SGB II unter schwierigen Be-

dingungen erfolgen, können Neugründer län-

ger gefördert werden - oft 24 Monate.   

 

Um diese Ermessensentscheidung der SGB II-

Träger zu unterstützen, soll die Tragfähigkeit 

durch eine Bescheinigung einer fachkundigen 

Stelle nachgewiesen werden.2 

 

Der Einstieg in die Selbständigkeit wird zusätz-

lich von den Trägern der Grundsicherung da-

durch unterstützt, dass die Sozialversiche-

rungsabgaben der Selbständigen im Hilfebe-

zug übernommen werden. Gerade in der An-

fangszeit der Selbständigkeit kann das eine 

erhebliche Hilfe für Existenzgründer sein. 

 

Besteht trotz der Ausübung der selbständigen Tätigkeit 

weiterhin Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II, werden die 

Aufwendungen für die Kranken- und Pflegeversicherung 

in einer privaten Krankenversicherung von dem auf das 

Arbeitslosengeld II anzurechnenden Einkommen abge-

setzt. Gegebenenfalls wird ferner ein Zuschuss zur priva-

ten Krankenversicherung von bis zu 124,32 € im Monat 

gezahlt. Dies entspricht dem Betrag, der auch für einen 

gesetzlich Versicherten im Bezug von Arbeitslosengeld II 

von der Grundsicherungsstelle erbracht wird. Darüber 

hinaus gehende Beiträge können - wie beschrieben - vom 

Einkommen abgesetzt werden. 

Aufwendungen für die Rentenversicherung werden in 

Höhe von monatlich 40,80 € übernommen. Für die Pflege-

versicherung werden in der Regel 17,79 € pro Monat 

erstattet. 

 

 

                                                      
                                                     2 Statistische Daten zu Leistungen zur Eingliederung nach § 16 c 

SGB II liegen zurzeit noch nicht vor. 

 5. Selbständigkeit hat Zukunft 

Der Weg in die Selbständigkeit kann auch in 

Zukunft für viele Hilfebedürftige eine Chance 

auf eine solide wirtschaftliche Existenz sein. 

Seit Jahren geht der Trend in Deutschland 

vermehrt zur Selbständigkeit. Während 1998 

noch 3,87 Mio Personen Selbständig waren, 

erzielten im Jahr 2008 4,47 Mio Personen 

ihren Lebensunterhalt aus selbständiger Tätig-

keit. Mit neuen Ideen und der Bereitschaft, 

zeitlich wie räumlich flexibel zu arbeiten, kön-

nen sich Einkommensmöglichkeiten eröffnen, 

die sich im Rahmen einer abhängigen Be-

schäftigung nur begrenzt erschließen ließen.3 

Junge Gründer haben darüber hinaus das 

Potential, weitere Beschäftigung zu schaffen. 

Der Schritt vom Selbständigen zum Arbeitge-

ber ist oft nur noch ein kleiner, bei dem eben-

falls die Berater und Beraterinnen der BA vor 

Ort gerne helfen. 

 

 
3 Vgl. IAB-Kurzbericht 15/2009 „Deutschland eine Gründungswüste?“ 
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